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Rechtliches zur Anzahlung beim
Grundstück-Kaufvertrag

Beim Kauf eines Grundstückes schliessen Wohnbaugenossenschaften oft einen
Reservationsvertrag ab. Verlangen die Verkäufer eine Anzahlung, ist das mit Risiko verbunden.
Darum sollten Genossenschaften gut darauf achten, was für Verträge sie unterschreiben.

Thomas Elmiger, lie. iur.
Rechtsanwalt

thomas. elmiger@wbg-schweiz. ch

Bei Neugründungen oder Expansionen
erwerben Genossenschaften oft Grundstücke.

Vor dem Kauf eines solchen ist es

gebräuchlich, dass der Verkäufer eine

Anzahlung in Anrechnung an den Kaufpreis

verlangt. Damit soll der potenzielle
Käufer seinen Vertragswillen bestätigen,
ausserdem sind damit die Kosten für die
Suche nach einem neuen Kaufinteressenten

gedeckt. Zum anderen stellt die

Anzahlung für den Käufer den ersten
notwendigen Schritt dar, um für sich
selbst die Immobilie beziehungsweise
die Finanzierung durch eine Bank zu
sichern. Die Anzahlung wird regelmässig
erst bei Nichterfüllung einer Partei zum
Thema - zum Beispiel bei einem Rücktritt

nach Ausbleiben der Finanzierung
durch die Bank. Wird der Kaufvertrag in
der Folge nicht abgeschlossen
beziehungsweise das Grundstück nicht
übertragen, so kann es für den Käufer schwierig

sein, die Anzahlung zurückzufordern,
wenn der Betrag bereits auf ein Konto des

Verkäufers überwiesen wurde.

Formen der Anzahlung
Zunächst ist festzuhalten, dass die
Anzahlung per se kein juristischer Begriff ist
und die Leistung derselben in verschiedenen

Konstellationen, die sich in Form
und Inhalt unterscheiden, vorkommt.
Folgende Konstellationen gibt es in der
Praxis:

1. Die Leistung einer Anzahlung ohne
«Reservationsvertrag» wie auch ohne
öffentlich beurkundeten Grundstückkaufvertrag,

also ohne schriftlichen
Vertrag:

Da der Kaufpreis Teil des Grundstückkaufvertrags

bildet1, müsste auch dieser
öffentlich beurkundet, also von einem

Notar in einem Vertrag abgefasst werden.
In einem solchen Fall erfolgt die Anzahlung

ohne Rechtsgrund im Sinne von
Art. 62 Abs. 2 OR und kann zurückgefordert

werden, da ein formungültiger Vertrag

geschlossen wurde, der nichtig ist.2

Die Anzahlung kann selbst dann
zurückgefordert werden, wenn der Käufer die

Zahlung im Bewusstsein der Formungültigkeit

gemacht hat.3

2. Die Leistung einer Anzahlung
im Rahmen eines sogenannten
«Reservationsvertrags» in der Form
der einfachen Schriftlichkeit:

In einem Reservationsvertrag wird in
der Regel abgemacht, dass der Kaufinteressent

eine Anzahlung leistet, die er als

sogenanntes Reuegeld verliert, wenn er
den Kaufvertrag doch nicht eingehen
will. Auch hier gilt: Der Kaufpreis ist Teil
eines Grundstückkaufvertrags. Kaufverträge

über Grundstücke wie auch Vorverträge

zum Kauf von Grundstücken
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der öffentlichen

Beurkundung4, wobei einfache
Schriftlichkeit nicht genügt. Wurde es

nun unterlassen, eine Reservationsvereinbarung

öffentlich zu beurkunden, so
ist sie nichtig, also in rechtlicher Hinsicht
für beide Vertragsparteien unverbindlich.

Der Käufer kann zum Beispiel vom
Kauf Abstand nehmen, die Anzahlung
verweigern oder die bereits entrichtete
Zahlung wieder zurückfordern.5 Sofern
der Verkäufer keine speziellen Aufwendungen

im Hinblick auf den Verkauf hatte,

kann der Kaufinteressent die geleistete

Anzahlung in der Regel vollständig
zurückverlangen.

Auch hier gilt, dass der Käufer die
Anzahlung sogar dann zurückfordern kann,
wenn er den Kaufvertrag in Kenntnis der
Formungültigkeit geleistet hat.6

Die Frist zur Geltendmachung beträgt
nach den Regeln der ungerechtfertigten
Bereicherung7 ein Jahr seit Kenntnis, dass

der Vertrag ungültig ist, jedoch maximal
zehn Jahre seit der Entstehung des

Rückforderungsanspruchs (Zeitpunkt der
Anzahlung).

3. Die Leistung einer Anzahlung im
Rahmen eines öffentlich beurkundeten
Grundstückkaufvertrags:

Wenn die Anzahlung in einem öffentlich

beurkundeten Vertrag vereinbart
wird, so ist sie auch geschuldet, da die

notwendige Form eingehalten wurde.
Eine «Hintertüre» bleibt jedoch dem Käufer,

der vom Vertrag zurücktreten möchte.
Juristisch gesehen handelt es sich bei
einer solchen Anzahlung um ein Angeld im
Sinne von Art. 158 Abs. 1 OR da es auf
den Kaufpreis angerechnet wird und dem

Empfänger verbleibt.
Wenn das Angeld, das gewissermas-

sen eine «Strafzahlung» darstellt,
übermässig ist, kann es vom Richter nach Art.
163 Abs. 3 OR herabgesetzt werden.8 Bei
der Beurteilung der Übermässigkeit sind
die konkreten Umstände zu berücksichtigen

unter Einschluss des Schadensrisikos,

dem der Verkäufer ausgesetzt war.

Fazit
Ein Reservationsvertrag, der nicht öffentlich

beurkundet ist, sollte vom Käufer

mangels Einhaltung der Formvorschriften

nicht erfüllt werden. Zudem sollte
kein öffentlich beurkundeter Vorvertrag
unterschrieben werden, in dem steht,
dass bei einem Rücktritt die gesamte
Anzahlung zugunsten des Verkäufers
verfällt.

Aus Sicherheitsgründen ist auch zu
empfehlen, die Anzahlung auf ein Sperrkonto

auf den Namen des Käufers zu

überwiesen, damit der Käufer sein Geld
auch im Falle des Konkurses des Verkäufers

zurückerhält.

1 Vgl. Art. 216 OR.

2 Vgl. BGE 106 II 36 E.3.

3 BGer 4A_109/2018 vom 8. November 2018 E.3.

4 Vgl. Art. 216 Abs. 1 und 2 OR sowie Art. 22 Abs. 2 OR.

5 BGE 119 II 20 E. 2.

6 BGE 140 III 200 E. 4.

7 Vgl. Art. 62 ff. OR.

8 Vgl. BGE 133 III 43 E. 3.
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